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Zur Behandlung der Stellungnahmen erfolgten zwei Zwischenabwägungen. Die erste Zwischenabwägung wurde erstellt zu den Stellungnahmen aus 
der frühzeitigen Behördenbeteiligung vor dem Entwurfsbeschluss (DS0316/18).  
Die zweite Zwischenabwägung wurde erstellt zu den Stellungnahmen aus der öffentlichen Auslegung des Entwurfs gem. § 3 (2) BauGB zu zur Be-
hördenbeteiligung gem. § 4 (2) BauGB (DS0595/18). 
Die jeweils beschlossenen Abwägungsergebnisse gemäß Beschluss-Nr. 2089-057(VI)18 sowie gemäß Beschluss-Nr. 2420-066(VI)19 wurden über-
prüft, haben weiter Gültigkeit und bedürfen keiner erneuten Beschlussfassung. Die Ergebnisse sind Bestandteil der Planung. 
 

 
Beteiligung der Öffentlichkeit  
 
Die Öffentlichkeit wurde gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durch öffentliche Auslegung des 2. Entwurfs zum Bebauungsplan beteiligt nach Bekanntmachung 
im Amtsblatt Nr. 7 am 05.04.2019. Die öffentliche Auslegung erfolgte vom 15.04. bis zum 17.05.2019. Es ging folgende Stellungnahme ein: 
 
Lfd. 
Nr. 

Datum Absender Stellungnahme Abwägung Beschluss- 
vorschlag 

1 16.05.2019 Bürger 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Nachbargrundstück soll nunmehr beplant werden, dazu liegt 
ein 2. Entwurf zum o.g. Bebauungsplan vor. 
Bei der Planung für die Bauvorhaben Am Polderdeich Seitenweg 
4a - d wurde am 04.11.2009 eine Bauvoranfrage gestellt. Hierzu 
erging unter dem Aktenzeichen 2594/V-B/6322/B ein positiver 
Bauvorbescheid. In diesem Zusammenhang wurde auch das 
Stadtplanungsamt beteiligt. Es wurde ausdrücklich erklärt, dass 
eine Fortführung der Straße Am Polderdeich Seitenweg nicht ge-
plant und nicht gewünscht sei. Ich zitiere aus dem Vorbescheid". 
Die herzustellende Erschließungsstraße ist und bleibt eine private 
Verkehrsfläche. Die Tatsache, dass die Stichstraße Am Polder-
deich Seitenweg ohne Wendehammer nicht den Anforderungen 
an eine öffentliche Erschließungsstraße genügt, war seinerzeit 
bekannt. Aus diesem Grund wurde 2010 angeregt, dass das der 
Stadt Magdeburg gehörende Flurstück 10107 getauscht wird, 
gegen eine Fläche in der Verlängerung der Straße Am Polder-
deich Seitenweg. So hätte man einen Wendehammer errichten 
können, zumal die angrenzenden Grundstücke sich auch im Be-
sitz der Stadt Magdeburg befinden. Das wurde ausdrücklich ver-
neint. Das städtische Grundstück musste seinerzeit gekauft wer-

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
Zum Zeitpunkt 2009 ist eine Entscheidung zur 
Erschließung seitens der Baugenehmigungs-
behörde getroffen wurden, die sachlich korrekt 
war und die Erschließung der beantragten 
Bebauung gesichert hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Stel-
lungnahme 
wird nicht 
gefolgt. 
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(noch  
Bürger 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

den. Da eine Weiterführung der Straße Am Polderdeich Seiten-
weg ausgeschlossen wurde, wurde das gesamte Gebiet dement-
sprechend privat beplant und erschlossen. Die privaten Verkehrs-
flächen sind auf die Bedürfnisse der 4 Eigentümer ausgerichtet, 
wie auch die höhenmäßige Anordnung, die Parkplatzflächen, die 
Auswahl des Pflastermaterials insbesondere im Hinblick auf die 
Entwässerung der Verkehrsflächen usw..  
 
Die Aussage in der Mitteilung des Abwägungsergebnisses vom 
02.04.2019, dass die Bestätigung hinsichtlich der Privatstraße im 
Bauvorbescheid nur für die Erschließung der Grundstücke 4c und 
d gilt ist falsch. Sie gilt auch für die Privatstraße vor den Häusern 
4a und b. 
 
 
 
In der Zeit von 2009 bis 2019 hat sich an der Gesamtsituation in 
der Straße Am Polderdeich Seitenweg nichts geändert. Es konnte 
auf die Aussage des Stadtplanungsamtes bzw. des Bauvorbe-
scheides vertraut werden. Eine Abkehr hiervon innerhalb eines so 
kurzen Zeitraumes, stellt in meinen Augen einen Willkürakt dar 
und hat nichts mit stadtplanerischer Voraussicht zu tun. 
Nach der finalen Aussage hinsichtlich der Privatstraße wurde 
auch die seinerzeit geplante öffentliche Entwässerungsanlage, mit 
angedachtem städtebaulichem Vertrag, abgeändert. Die 
nunmehr private Entwässerungsanlage für die 4 Häuser ist Teil 
der Privatstraße. 
 
Jetzt plant die Stadt Magdeburg auf unserem Privatgrundstück 
einen Wendehammer. Die Planung hätte auch 2010 schon erfol-
gen können bzw. müssen. Die Privatstraße einschließlich der 
privaten Abwasseranlage eignet sich nicht für einen Wendeham-
mer. In der Mitteilung des Abwägungsergebnisses vom 
02.04.2019 fehlt im benannten Geltungsbereich das Flurstück 
10355. Genau von diesem privaten Grundstück soll ein Teil für 
den Wendehammer genutzt werden. Dem wird ausdrücklich wi-
dersprochen. In einem notwendigen Enteignungsverfahren wird 

 
 
 
 
 
 
 
 
Die betreffende Aussage des Abwägungser-
gebnisses bezieht sich nicht auf „Bestätigung 
im Bauvorbescheid“, sondern auf die Sachla-
ge, dass die nach Süden abzweigende Privat-
straße der Erschließung der beiden Grundstü-
cke Polderdeich Seitenweg 4c und 4d dient. 
 
 
Der Bauvorbescheid hat eine Gültigkeit von 3 
Jahren. Die Sachlage kann jederzeit neu ge-
prüft werden, hier ist Anlass die Beplanung 
des östlichen Grundstücks mit einer Bebau-
ungsplanaufstellung. 
 
 
 
 
 
 
 
Es soll nur ein kleiner Teil der privaten Ver-
kehrsfläche für die öffentliche Wendeanlage 
genutzt werden. Die Planung und Bauausfüh-
rung muss so erfolgen, dass der höhenmäßige 
Anschluss, die Entwässerung usw. funktions-
fähig und ohne Schädigung verbleiben bzw. 
neu geregelt werden. Dies ist nicht im laufen-
den B-Plan-Verfahren zu klären, sondern in 
nachfolgenden Erschließungsplanungen. Der 
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(noch 
Bürger 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dann weiterer Sachvortrag erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ähnlich verhält es sich mit dem geplanten Fuß- und Radweg. Für 
die Erschließung des neuen Baugebietes ist die geplante Verbin-
dung zwischen den zwei Wendehammern nicht notwendig. Die 
Medien können nicht über unser Privatgrundstück verlegt werden, 
die Erschließung erfolgt über die Straße Am Polderdeich. Die 
Straßenbahn, der Zoo und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in 
westlicher Richtung. Die Verbindung über unsere Privatfläche 
würde ggf. nur von dem am Wendehammer des neuen Baugebie-
tes wohnenden Bürgern genutzt werden. Alle anderen Bewohner 
der Umgebung werden die Straße Am Polderdeich benutzen, 
zumal hier ein Fußweg vorhanden ist. Auch eine Verbindung zum 
Nahversorger in der Rothenseer Straße stellt keinen würdigungs-
fähigen Belang hinsichtlich einer geordneten Erschließung dar. 
Eine Direktanschließung des Nahversorgers durch das neue 
Wohngebiet ist nicht geplant, somit muss auch der Umweg über 
die Straße Am Polderdeich genommen werden. Die für den Fuß- 
und Radweg beanspruchte Fläche ist Teil des Parkplatz- und 
Entwässerungskonzeptes unserer Privatstraße. Auch hier wäre 
ein Enteignungsverfahren notwendig. 
 
Sofern die Stadt einen Fuß- und Radweg für notwendig hält, kann 
sie ohne schwerwiegenden Eingriff in die Persönlichkeitsrechte 

B-Plan sichert zunächst die Flächen. Hier er-
folgt ein Eingriff in bestehende private Nutzun-
gen durch Entzug eines Teils privater Grund-
stücksfläche, der jedoch gegenüber der Siche-
rung des öffentlichen Verkehrsbedarfs im 
Rahmen der Abwägung zurückgestellt wird. 
Neben dem Verlust von Grundstücksfläche 
entstehen den Betroffenen keine sachlichen 
Nachteile. Es entsteht eine Verbesserung da-
hingehend, dass eine öffentliche Wendeanlage 
zukünftig dazu führt, dass keine schweren 
Fahrzeuge wie z.B. die der Abfallentsorgung 
die privaten Verkehrsflächen zum Wenden 
nutzen müssen, was jetzt der Fall ist.  
 
Die Fuß- und Radwegverbindung dient der 
Durchlässigkeit des Siedlungsbereichs für die 
Anwohner, verkürzt den Weg zum S-Bahn-
Haltepunkt Eichenweiler und zum Nahversor-
ger an der Rothenseer Straße für die Anwoh-
ner des gesamten östlichen Polderdeich Sei-
tenweges.  
Die verbleibenden privaten Verkehrsflächen 
können weiterhin für Zwecke des privaten 
Parkens genutzt werden, die Ausbildung des 
Fuß- und Radweges kann so gestaltet werden, 
dass ein Überfahren für die privaten Parkplät-
ze möglich bleibt. 
 
 
 
 
 
 
 
Die alternative Lage des Fuß- und Radweges 
über die im städtischen Eigentum befindlichen 
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(noch  
Bürger 1) 

der Anwohner der Häuser Am Polderdeich Seitenweg 4 a bis d 
den Weg über die der Stadt gehörenden Flurstücke 368/161, 
620/161 und 375/161 führen. 
Die Ausweisung eines Bauplatzes hinter dem geplanten Wende-
hammer an der Straße Am Polderdeich Seitenweg ist auf Grund 
der Geometrie der Flurstücke wenig sinnvoll. Die hier 
berücksichtigte Teilfläche des Flurstückes 10362 ist Teil des 
Parkplatz- und Entwässerungskonzeptes unserer Privatstraße und 
daran wird sich auch nichts ändern. Somit steht die Fläche Ihren 
Planungen nicht zur Verfügung. 
Ich bitte um Beachtung des Widerspruches und Umplanung des 
Bebauungsplanentwurfes. 
 

Flurstücke 375/161, 619/161, 620/161 und 
368/161 wurde geprüft. Hier würde schwer-
wiegender in bestehende Nutzungen eingegrif-
fen, da die betreffenden Flächen langjährig als 
private Hausgärten auf der Südseite beste-
hender Einfamilienhäuser genutzt und gestal-
tet sind. Hingegen handelt es sich bei den jetzt 
beplanten Flächen zwar um privates Eigen-
tum, allerdings sind diese Flächen bereits ver-
siegelt und dienen als private Verkehrsfläche. 
Im Sinne des sparsamen Umgangs mit Grund 
und Boden und unter Abwägung der jeweils 
betroffenen privaten Belange wird der Eingriff 
mit der jetzt festgesetzten Lage des 
Fuß/Radweges für geringer erachtet. Hier 
verläuft der Weg auf der Nordseite der beiden 
Einfamilienhäuser, diese Seite dient als Er-
schließungsbereich und private Zufahrt zu den 
Garagen. 
 

2 13.05.2019 Bürger 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiermit legen wir Widerspruch gegen den 2. Entwurf zum im Be-
treff genannten B-Plan ein. 
Bei der Planung für die Bauvorhaben Am Polderdeich Seitenweg 
4a - d wurde am 04.11.2009 eine Bauvoranfrage gestellt. Hierzu 
erging unter dem Aktenzeichen 2594V-B-6322/B ein positiver 
Bauvorbescheid. In diesem Zusammenhang wurde auch das 
Stadtplanungsamt beteiligt. Es wurde ausdrücklich erklärt, dass 
eine Fortführung der Straße Am Polderdeich Seitenweg nicht ge-
plant und nicht gewünscht sei. Ich zitiere aus dem Vorbescheid: 
Die herzustellende Erschließungsstraße ist und bleibt eine private 
Verkehrsfläche. Die Tatsache, dass die Stichstraße Am Polder-
deich Seitenweg ohne Wendehammer nicht den Anforderungen 
an eine öffentliche Erschließungsstraße genügt, war seinerzeit 
bekannt. Aus diesem Grund wurde 2010 angeregt, dass das der 
Stadt Magdeburg gehörende Flurstück 10107 getauscht wird, 
gegen eine Fläche in der Verlängerung der Straße Am Polder-
deich Seitenweg. So hätte man einen Wendehammer errichten 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
Zum Zeitpunkt 2009 ist eine Entscheidung zur 
Erschließung seitens der Baugenehmigungs-
behörde getroffen wurden, die sachlich korrekt 
war und die Erschließung der beantragten 
Bebauung gesichert hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Stel-
lungnahme 
wird nicht 
gefolgt. 
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(noch  
Bürger 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

können, zumal die angrenzenden Grundstücke sich auch im Be-
sitz der Stadt Magdeburg befinden. Das wurde ausdrücklich ver-
neint. Das städtische Grundstück musste seinerzeit gekauft wer-
den. Da eine Weiterführung der Straße Am Polderdeich Seiten-
weg ausgeschlossen wurde, wurde das gesamte Gebiet dement-
sprechend privat beplant und erschlossen. Die privaten Verkehrs-
flächen sind auf die Bedürfnisse der 4 Eigentümer ausgerichtet, 
wie auch die höhenmäßige Anordnung, die Parkplatzflächen, die 
Auswahl des Pflastermaterials insbesondere im Hinblick auf die 
Entwässerung der Verkehrsflächen usw..  
 
Die Aussage in der Mitteilung des Abwägungsergebnisses vom 
02.04.2019, dass die Bestätigung hinsichtlich der Privatstraße im 
Bauvorbescheid nur für die Erschließung der Grundstücke 4c und 
d gilt, ist falsch. Sie gilt auch für die Privatstraße vor den Häusern 
4a und b.  
 
 
In der Zeit von 2009 bis 2019 hat sich an der Gesamtsituation in 
der Straße Am Polderdeich Seitenweg nichts geändert. Es konnte 
auf die Aussage des Stadtplanungsamtes bzw. des Bauvorbe-
scheides vertraut werden. Eine Abkehr hiervon innerhalb eines so 
kurzen Zeitraumes, stellt in meinen Augen einen Willkürakt dar 
und hat nichts mit stadtplanerischer Voraussicht zu tun. Nach der 
finalen Aussage hinsichtlich der Privatstraße wurde auch die sei-
nerzeit geplante öffentliche Entwässerungsanlage, mit angedach-
ten Städtebaulichen Vertrag, abgeändert. Die nunmehr private 
Entwässerungsanlage für die 4 Häuser ist Teil der Privatstraße. 
 
Jetzt plant die Stadt Magdeburg auf unserem Privatgrundstück 
einen Wendehammer. Die Planung hätte auch 2010 schon erfol-
gen können bzw. müssen.  
Die Privatstraße einschließlich der privaten Abwasseranlage eig-
net sich nicht für einen Wendehammer. In der Mitteilung des Ab-
wägungsergebnisses vom 02.04.2019 fehlt im benannten Gel-
tungsbereich das Flurstück 10355. Genau von diesem privaten 
Grundstück soll ein Teil für den Wendehammer genutzt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die betreffende Aussage des Abwägungser-
gebnisses bezieht sich nicht auf „Bestätigung 
im Bauvorbescheid“, sondern auf die Sachla-
ge, dass die nach Süden abzweigende Privat-
straße der Erschließung der beiden Grundstü-
cke Polderdeich Seitenweg 4c und 4d dient. 
 
Der Bauvorbescheid hat eine Gültigkeit von 3 
Jahren. Die Sachlage kann jederzeit neu ge-
prüft werden, hier ist Anlass die Beplanung 
des östlichen Grundstücks mit einer Bebau-
ungsplanaufstellung. 
 
 
 
 
 
 
Es soll nur ein kleiner Teil der privaten Ver-
kehrsfläche für die öffentliche Wendeanlage 
genutzt werden. Die Planung und Bauausfüh-
rung muss so erfolgen, dass der höhenmäßige 
Anschluss, die Entwässerung usw. funktions-
fähig und ohne Schädigung verbleiben bzw. 
neu geregelt werden. Dies ist nicht im laufen-
den B-Plan-Verfahren zu klären, sondern in 
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(noch  
Bürger 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dem wird ausdrücklich widersprochen. In einem notwendigen 
Enteignungsverfahren wird dann weiterer Sachvortrag erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ähnlich verhält es sich mit dem geplanten Fuß- und Radweg. Für 
die Erschließung des neuen Baugebietes ist die geplante Verbin-
dung zwischen den zwei Wendehammern nicht notwendig. Die 
Medien können nicht über unser Privatgrundstück verlegt werden, 
die Erschließung erfolgt über die Straße Am Polderdeich. Die 
Straßenbahn, der Zoo und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in 
westlicher Richtung. Die Verbindung über unsere Privatfläche 
würde ggf. nur von dem am Wendehammer des neuen Baugebie-
tes wohnenden Bürgern genutzt werden. Alle anderen Bewohner 
der Umgebung werden die Straße Am Polderdeich benutzen, 
zumal hier ein Fußweg vorhanden ist. Auch eine Verbindung zum 
Nahversorger in der Rothenseer Straße stellt keinen würdigungs-
fähigen Belang hinsichtlich einer geordneten Erschließung dar. 
Eine Direktanschließung des Nahversorgers durch das neue 
Wohngebiet ist nicht geplant, somit muss auch der Umweg über 
die Straße Am Polderdeich genommen werden. Die für den Fuß- 
und Radweg beanspruchte Fläche ist Teil des Parkplatz- und 
Entwässerungskonzeptes unserer Privatstraße. Auch hier wäre 
ein Enteignungsverfahren notwendig. 
 
 

nachfolgenden Erschließungsplanungen. Der 
B-Plan sichert zunächst die Flächen. Hier er-
folgt ein Eingriff in bestehende private Nutzun-
gen durch Entzug eines Teils privater Grund-
stücksfläche, der jedoch gegenüber der Siche-
rung des öffentlichen Verkehrsbedarfs im 
Rahmen der Abwägung zurückgestellt wird. 
Neben dem Verlust von Grundstücksfläche 
entstehen den Betroffenen keine sachlichen 
Nachteile. Es entsteht eine Verbesserung da-
hingehend, dass eine öffentliche Wendeanlage 
zukünftig dazu führt, dass keine schweren 
Fahrzeuge wie z.B. die der Abfallentsorgung 
die privaten Verkehrsflächen zum Wenden 
nutzen müssen, was jetzt der Fall ist.  
 
Die Fuß- und Radwegverbindung dient der 
Durchlässigkeit des Siedlungsbereichs für die 
Anwohner, verkürzt den Weg zum S-Bahn-
Haltepunkt Eichenweiler und zum Nahversor-
ger an der Rothenseer Straße für die Anwoh-
ner des gesamten östlichen Polderdeich Sei-
tenweges.  
Die verbleibenden privaten Verkehrsflächen 
können weiterhin für Zwecke des privaten 
Parkens genutzt werden, die Ausbildung des 
Fuß- und Radweges kann so gestaltet werden, 
dass ein Überfahren für die privaten Parkplät-
ze möglich bleibt. 
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(noch  
Bürger 2) 

Sofern die Stadt einen Fuß- und Radweg für notwendig hält, kann 
sie ohne schwerwiegenden Eingriff in die Persönlichkeitsrechte 
der Anwohner der Häuser Am Polderdeich Seitenweg 4 a bis d 
den Weg über die der Stadt gehörenden Flurstück 368/161, 
620/161 und 375/161 führen. Die Ausweisung eines Bauplatzes 
hinter dem geplanten Wendehammer an der Straße Am Polder-
deich Seitenweg ist auf Grund der Geometrie der Flurstücke we-
nig sinnvoll. Die hier berücksichtigte Teilfläche des Flurstückes 
10362 ist Teil des Parkplatz- und Entwässerungskonzeptes unse-
rer Privatstraße und daran wird sich auch nichts ändern. Somit 
steht die Fläche Ihren Planungen nicht zur Verfügung. 
Wir bitten um Beachtung des Widerspruches und Umplanung des 
Bebauungsplanentwurfes. 
 

Die alternative Lage des Fuß- und Radweges 
über die im städtischen Eigentum befindlichen 
Flurstücke 375/161, 619/161, 620/161 und 
368/161 wurde geprüft. Hier würde schwer-
wiegender in bestehende Nutzungen eingegrif-
fen, da die betreffenden Flächen langjährig als 
private Hausgärten auf der Südseite beste-
hender Einfamilienhäuser genutzt und gestal-
tet sind. Hingegen handelt es sich bei den jetzt 
beplanten Flächen zwar um privates Eigen-
tum, allerdings sind diese Flächen bereits ver-
siegelt und dienen als private Verkehrsfläche. 
Im Sinne des sparsamen Umgangs mit Grund 
und Boden und unter Abwägung der jeweils 
betroffenen privaten Belange wird der Eingriff 
mit der jetzt festgesetzten Lage des 
Fuß/Radweges für geringer erachtet. Hier 
verläuft der Weg auf der Nordseite der beiden 
Einfamilienhäuser, diese Seite dient als Er-
schließungsbereich und private Zufahrt zu den 
Garagen. 
 

3 12.05.2019 Bürger 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ich vertrete die Interessen meines Sohnes X.Y.. X.Y. ist Eigentü-
mer des Hauses Am Polderdeich Seitenweg 4a und Miteigentü-
mer u.a. der Flurstücke 10355 und 10362 der Flur 277, Gemar-
kung Magdeburg. Eine Vollmacht liegt vor und kann bei Bedarf 
eingereicht werden. Das Nachbargrundstück soll nunmehr beplant 
werden, dazu liegt ein 2. Entwurf zum o.g. Bebauungsplan vor. 
Bei der Planung für die Bauvorhaben Am Polderdeich Seitenweg 
4a - d wurde am 04.11.2009 eine Bauvoranfrage gestellt. Hierzu 
erging unter dem Aktenzeichen 2594/V-B/6322/B ein positiver 
Bauvorbescheid. In diesem Zusammenhang wurde auch das 
Stadtplanungsamt beteiligt. Es wurde ausdrücklich erklärt, dass 
eine Fortführung der Straße Am Polderdeich Seitenweg nicht ge-
plant und nicht gewünscht sei. Ich zitiere aus dem Vorbescheid: 
Die herzustellende Erschließungsstraße ist und bleibt eine private 
Verkehrsfläche. Die Tatsache, dass die Stichstraße Am Polder-

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
Zum Zeitpunkt 2009 ist eine Entscheidung zur 
Erschließung seitens der Baugenehmigungs-
behörde getroffen wurden, die sachlich korrekt 
war und die Erschließung der beantragten 
Bebauung gesichert hat. 
 
 
 

Der Stel-
lungnahme 
wird nicht 
gefolgt. 
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(noch  
Bürger 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

deich Seitenweg ohne Wendehammer nicht den Anforderungen 
an eine öffentliche Erschließungsstraße genügt, war seinerzeit 
bekannt. Aus diesem Grund wurde 2010 angeregt, dass das der 
Stadt Magdeburg gehörende Flurstück 10107 getauscht wird, 
gegen eine Fläche in der Verlängerung der Straße Am Polder-
deich Seitenweg. So hätte man einen Wendehammer errichten 
können, zumal die angrenzenden Grundstücke sich auch im Be-
sitz der Stadt Magdeburg befinden. Das wurde ausdrücklich ver-
neint. Das städtische Grundstück musste seinerzeit gekauft wer-
den. Da eine Weiterführung der Straße Am Polderdeich Seiten-
weg ausgeschlossen wurde, wurde das gesamte Gebiet dement-
sprechend privat beplant und erschlossen. Die privaten Verkehrs-
flächen sind auf die Bedürfnisse der 4 Eigentümer ausgerichtet, 
wie auch die höhenmäßige Anordnung, die Parkplatzflächen, die 
Auswahl des Pflastermaterials insbesondere im Hinblick auf die 
Entwässerung der Verkehrsflächen usw..  
 
Die Aussage in der Mitteilung des Abwägungsergebnisses vom 
02.04.2019, dass die Bestätigung hinsichtlich der Privatstraße im 
Bauvorbescheid nur für die Erschließung der Grundstücke 4c und 
d gilt ist falsch. Sie gilt auch für die Privatstraße vor den Häusern 
4a und b. 
 
 
In der Zeit von 2009 bis 2019 hat sich an der Gesamtsituation in 
der Straße Am Polderdeich Seitenweg nichts geändert. Es konnte 
auf die Aussage des Stadtplanungsamtes bzw. des Bauvorbe-
scheides vertraut werden. Eine Abkehr hiervon innerhalb eines so 
kurzen Zeitraumes stellt in meinen Augen einen Willkürakt dar und 
hat nichts mit stadtplanerischer Voraussicht zu tun. 
Nach der finalen Aussage hinsichtlich der Privatstraße wurde 
auch die seinerzeit geplante öffentliche Entwässerungsanlage, mit 
angedachten städtebaulichen Vertrag, abgeändert. Die nunmehr 
private Entwässerungsanlage für die 4 Häuser ist Teil der Privat-
straße. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die betreffende Aussage des Abwägungser-
gebnisses bezieht sich nicht auf „Bestätigung 
im Bauvorbescheid“, sondern auf die Sachla-
ge, dass die nach Süden abzweigende Privat-
straße der Erschließung der beiden Grundstü-
cke Polderdeich Seitenweg 4c und 4d dient. 
 
Der Bauvorbescheid hat eine Gültigkeit von 3 
Jahren. Die Sachlage kann jederzeit neu ge-
prüft werden, hier ist Anlass die Beplanung 
des östlichen Grundstücks mit einer Bebau-
ungsplanaufstellung. 
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(noch  
Bürger 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jetzt plant die Stadt Magdeburg auf unserem Privatgrundstück 
einen Wendehammer. Die Planung hätte auch 2010 schon erfol-
gen können bzw. müssen. Die Privatstraße einschließlich der 
privaten Abwasseranlage eignet sich nicht für einen Wendeham-
mer. In der Mitteilung des Abwägungsergebnisses vom 
02.04.2019 fehlt im benannten Geltungsbereich das Flurstück 
10355. Genau von diesem privaten Grundstück soll ein Teil für 
den Wendehammer genutzt werden. Dem wird ausdrücklich wi-
dersprochen. In einem notwendigen Enteignungsverfahren wird 
dann weiterer Sachvortrag erfolgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ähnlich verhält es sich mit dem geplanten Fuß- und Radweg. Für 
die Erschließung des neuen Baugebietes ist die geplante Verbin-
dung zwischen den zwei Wendehammern nicht notwendig. Die 
Medien können nicht über unser Privatgrundstück verlegt werden, 
die Erschließung erfolgt über die Straße Am Polderdeich. Die 
Straßenbahn, der Zoo und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in 
westlicher Richtung. Die Verbindung über unsere Privatfläche 
würde ggf. nur von dem am Wendehammer des neuen Baugebie-
tes wohnenden Bürgern genutzt werden. Alle anderen Bewohner 
der Umgebung werden die Straße Am Polderdeich benutzen, 
zumal hier ein Fußweg vorhanden ist. Auch eine Verbindung zum 
Nahversorger in der Rothenseer Straße stellt keinen würdigungs-
fähigen Belang hinsichtlich einer geordneten Erschließung dar. 

Es soll nur ein kleiner Teil der privaten Ver-
kehrsfläche für die öffentliche Wendeanlage 
genutzt werden. Die Planung und Bauausfüh-
rung muss so erfolgen, dass der höhenmäßige 
Anschluss, die Entwässerung usw. funktions-
fähig und ohne Schädigung verbleiben bzw. 
neu geregelt werden. Dies ist nicht im laufen-
den B-Plan-Verfahren zu klären, sondern in 
nachfolgenden Erschließungsplanungen. Der 
B-Plan sichert zunächst die Flächen. Hier er-
folgt ein Eingriff in bestehende private Nutzun-
gen durch Entzug eines Teils privater Grund-
stücksfläche, der jedoch gegenüber der Siche-
rung des öffentlichen Verkehrsbedarfs im 
Rahmen der Abwägung zurückgestellt wird. 
Neben dem Verlust von Grundstücksfläche 
entstehen den Betroffenen keine sachlichen 
Nachteile. Es entsteht eine Verbesserung da-
hingehend, dass eine öffentliche Wendeanlage 
zukünftig dazu führt, dass keine schweren 
Fahrzeuge wie z.B. die der Abfallentsorgung 
die privaten Verkehrsflächen zum Wenden 
nutzen müssen, was jetzt der Fall ist.  
 
Die Fuß- und Radwegverbindung dient der 
Durchlässigkeit des Siedlungsbereichs für die 
Anwohner, verkürzt den Weg zum S-Bahn-
Haltepunkt Eichenweiler und zum Nahversor-
ger an der Rothenseer Straße für die Anwoh-
ner des gesamten östlichen Polderdeich Sei-
tenweges.  
Die verbleibenden privaten Verkehrsflächen 
können weiterhin für Zwecke des privaten 
Parkens genutzt werden, die Ausbildung des 
Fuß- und Radweges kann so gestaltet werden, 
dass ein Überfahren für die privaten Parkplät-
ze möglich bleibt. 
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(noch  
Bürger 3) 

Eine Direktanschließung des Nahversorgers durch das neue 
Wohngebiet ist nicht geplant, somit muss auch der Umweg über 
die Straße Am Polderdeich genommen werden. Die für den Fuß- 
und Radweg beanspruchte Fläche ist Teil des Parkplatz- und 
Entwässerungskonzeptes unserer Privatstraße. Auch hier wäre 
ein Enteignungsverfahren notwendig. 
 
Sofern die Stadt einen Fuß- und Radweg für notwendig hält, kann 
sie ohne schwerwiegenden Eingriff in die Persönlichkeitsrechte 
der Anwohner der Häuser Am Polderdeich Seitenweg 4 a bis d 
den Weg über die der Stadt gehörenden Flurstück 368/161, 
620/161 und 375/161 führen. Die Ausweisung eines Bauplatzes 
hinter dem geplanten Wendehammer an der Straße Am Polder-
deich Seitenweg ist auf Grund der Geometrie der Flurstücke we-
nig sinnvoll. Die hier berücksichtigte Teilfläche des Flurstückes 
10362 ist Teil des Parkplatz- und Entwässerungskonzeptes unse-
rer Privatstraße und daran wird sich auch nichts ändern. Somit 
steht die Fläche Ihren Planungen nicht zur Verfügung. 
Ich bitte um Beachtung des Widerspruches und Umplanung des 
Bebauungsplanentwurfes. 

 
 
 
 
 
 
 
Die alternative Lage des Fuß- und Radweges 
über die im städtischen Eigentum befindlichen 
Flurstücke 375/161, 619/161, 620/161 und 
368/161 wurde geprüft. Hier würde schwer-
wiegender in bestehende Nutzungen eingegrif-
fen, da die betreffenden Flächen langjährig als 
private Hausgärten auf der Südseite beste-
hender Einfamilienhäuser genutzt und gestal-
tet sind. Hingegen handelt es sich bei den jetzt 
beplanten Flächen zwar um privates Eigen-
tum, allerdings sind diese Flächen bereits ver-
siegelt und dienen als private Verkehrsfläche. 
Im Sinne des sparsamen Umgangs mit Grund 
und Boden und unter Abwägung der jeweils 
betroffenen privaten Belange wird der Eingriff 
mit der jetzt festgesetzten Lage des 
Fuß/Radweges für geringer erachtet. Hier 
verläuft der Weg auf der Nordseite der beiden 
Einfamilienhäuser, diese Seite dient als Er-
schließungsbereich und private Zufahrt zu den 
Garagen. 
 

4 11.06.2019 Bürger 4 
 
 
 
 
 
 
 

Mit großem Unverständnis haben wir Ihr Schreiben vom 
03.06.2019 zur Kenntnis genommen. Dies betrifft insbesondere 
die Diskussion zur Erweiterung des ursprünglichen B-Plan Gebie-
tes um die von Ihnen geplante öffentliche Straßenverkehrsfläche 
(Wendehammer und Fußweg) außerhalb unseres Baugebietes. 
 
Die geplante fußläufige Verbindung zum „Am Polderdeich Seiten-
weg" wurde vom Stadtplanungsamt gewünscht und von uns, nach 

Das Schreiben erhielt der betroffene Grund-
stückseigentümer zur Kenntnis und Prüfung 
der durch ihn wahrzunehmenden bzw. Ihn 
berührenden Belange in Bezug auf die Stel-
lungnahmen der Bürger 1, 2 und 3. 
 
Die Plangebietserweiterung hat sich aus sach-
lichen Belangen und der Betroffenheit von 

Der Stel-
lungnahme 
wird gefolgt. 
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(noch 
Bürger 4) 

mehreren Umplanungen, umgesetzt. 
Des Weiteren wünschte die SWM in der Verbindung eine Trink-
wasserleitung als Ringschluss. 
 
 
 
 
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir alle Varianten, die Auswir-
kungen auf unsere Grundstücke haben, nunmehr grundsätzlich 
ablehnen. Bereits jetzt sind uns, durch die nicht von uns zu vertre-
tenden B-Plan Erweiterungen, zusätzliche Kosten entstanden. 
Die Parzellierung der Grundstücke, inklusive Vermessung, ist 
bereits erfolgt. Auf dieser Basis erfolgte auch der Weiterverkauf 
der Grundstücke im Rahmen der Bauträgerverträge. 
Wir möchten abschließend darauf hinweisen, dass die Erschlie-
ßungsarbeiten derzeit in vollem Gange sind und zeitnah der Bau-
beginn der Hochbauten vorgesehen ist. 
 

Behörden bzw. Trägern öffentlicher Belange 
im Beteiligungsverfahren zum B-Plan ergeben. 
Die Wegeverbindung dient dem Verkehrsbe-
dürfnis und kurzen Wegen für die Anwohner. 
Die Bedarfsmeldung der SWM für den Trink-
wasserringschluss stellt ebenfalls einen zu 
berücksichtigenden Belang im Rahmen der 
Bebauungsplanaufstellung zur Sicherung der 
Versorgung der Bevölkerung mit den entspre-
chenden Medien dar. 
 
Unter Würdigung aller berührten Belange blei-
ben die Festsetzungen des 2. Entwurfs zum B-
Plan bestehen und werden zur Satzung ge-
bracht, es gibt keine Auswirkungen auf die 
Planungen des Bürgers/ Grundstückseigentü-
mers 4. 
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Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
 
Die Behörden und Träger wurden gemäß § 4 a Abs. 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 BauGB zum 2. Entwurf des Bebauungsplanes beteiligt. Die Beteiligung erfolg-
te mit Schreiben vom 15.04.2019 und mit der Bitte um Stellungnahme bis zum 17.05.2019. 
 
 
 
Beteiligte Behörden und Träger ohne Stellungnahme 
 
 
Landesverwaltungsamt, Referat Raumordnung und Landesentwicklung 
Landesverwaltungsamt, obere Luftfahrtbehörde/ Behörde für den Schwerlastverkehr 
Landesverwaltungsamt, obere Abfall- und Bodenschutzbehörde 
Landesverwaltungsamt, obere Behörde für Abwasser 
Landesverwaltungsamt, obere Naturschutzbehörde 
Landesverwaltungsamt, obere Fischereibehörde 
Landesverwaltungsamt, obere Denkmalschutzbehörde 
E.ON Avacon AG, Transport- und Spezialnetze 
Untere Wasserbehörde 
Untere Abfallbehörde 
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Beteiligte Behörden und Träger mit Stellungnahme ohne Anregungen oder Hinweise 
 
 
 
 
Lfd. Nr. 
 

 
Datum 

 
Behörde, Träger 

1 02.05.2019 Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt 

2 16.05.2019 Landesverwaltungsamt, Obere Immissionsschutzbehörde 

3 16.05.2019 Landesverwaltungsamt, Obere Behörde für die Wasserwirtschaft 

4 15.04.2019 50Hertz Transmission GmbH, TG Netzbetrieb 

5 23.04.2019 GDMcom Gesellschaft für Dokumentation und Telekommunikation 

6 11.05.2019 Untere Naturschutzbehörde 

7 11.05.2019 Untere Immissionsschutzbehörde 

8 11.05.2019 Untere Bodenschutzbehörde 

9 17.04.2019 Untere Bauaufsichtsbehörde 

10 13.06.2019 Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH  
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Beteiligte Behörden und Träger mit Stellungnahmen mit Anregungen oder Hinweisen 
 
 
Lfd. 
Nr. 

Datum Behörde, 
Träger 

Stellungnahme Abwägung Beschluss- 
vorschlag 

1 25.04.2019 Landesbetrieb für 
Hochwasserschutz 
und Wasserwirt-
schaft 

Gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen keine Bedenken 
des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirt-
schaft Flussbereich Schönebeck. 
Ich möchte darauf hinweisen das das Gebiet des Bebau-
ungsplanes „Am Polderdeich" sich im deichgeschützten Ge-
biet der Schrote befindet. Auftretende Starkniederschlagser-
eignisse können zum Überlaufen des Deiches führen und 
Teile des Gebietes des Bebauungsplanes überschwemmen. 
So ein Schadensfall ist bereits 1975/76 eingetreten. Eine 
Sanierung des Schrotedeiches ist geplant kann aber nicht vor 
2020 umgesetzt werden. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
Ein entsprechender Hinweis ist be-
reits im Planteil B vermerkt. 

Kein Beschluss 
erforderlich. 
 
 
 
 
 
 

2 26.04.2019 Deutsche Telekom 
Technik GmbH 
 

Im Planbereich befinden sich Telekommunikationslinien der 
Telekom. Die Belange der Telekom-z. B. das Eigentum der 
Telekom, die ungestörte Nutzung ihres Netzes sowie ihre 
Vermögensinteressen – sind betroffen. Der Bestand und der 
Betrieb der vorhandenen TK-Linien müssen weiterhin ge-
währleistet bleiben.  
Eine Neuverlegung von Telekommunikationslinien innerhalb 
des o. g. Bebauungsplanes ist geplant. Die Telekom wird die 
Erschließung des Wohngebietes, den Breitbandausbau mit-
tels Festnetz FTTH - Technologie(Glasfasernetz) vorzuneh-
men. Die notwendigen Netzinvestitionen gehen zu Lasten der 
Telekom. Nach dem möglichen Ausbau stehen in dem be-
zeichneten Gebiet Breitband-Anschlüsse mit bis zu 1000 
MBit/s im Download und bis zu 500 MBit/s im Upload zur 
Verfügung. 
Bei Planungsänderungen bitten wir uns erneut zu beteiligen. 
Wir danken für Ihr Entgegenkommen, und stehen für Rück-
fragen gern zur Verfügung. 
 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
In der Begründung sind bereits ent-
sprechende Ausführungen enthalten. 
 
 
 

Kein Beschluss 
erforderlich. 
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3 07.05.2019 Untere Straßenver-
kehrsbehörde 
 

Zum o.g. B-Plan gibt es seitens des Tiefbauamtes und der 
unteren Straßenverkehrsbehörde folgenden Einwand: 
Die für die Erweiterung des B-Planes am Polderdeich-
Seitenweg dargestellte Fläche ist für eine Wendeanlage nach 
RaSt 06 nicht ausreichend bemessen. 
Anliegend wird ein Lageplan zur möglichen Ausführung der 
Wendeanlage übergeben. Dementsprechend ist die Umgren-
zung des B-Planes anzupassen. 
 

Dieser Sachverhalt ist bekannt, bei 
der Erstellung des 2. Entwurfs wurde 
im Rahmen der Abwägung der be-
rührten Belange bewusst eine redu-
zierte Größe der Wendeanlage ge-
plant. Bei Festsetzung der Regelma-
ße gemäß Lagevorschlag der Stra-
ßenverkehrsbehörde würde die 
Wendeanlage bis knapp 2 m vor die 
Südfassade des Wohnhauses Nr. 2c 
reichen und hätte die Einbeziehung 
und Überplanung weiterer privater 
Grundstücksflächen mit sich ge-
bracht. Die jetzt gewählte Festset-
zung ermöglicht den erforderlichen 
R=6 m Wendekreis. Es fehlt die Si-
cherung des 1 m Überhangstreifens 
durch B-Plan-Festsetzung. Real ist 
der Überhang nach Süden weitge-
hend gesichert, da hier die Zufahrt 
und private Verkehrsfläche angrenzt, 
was in Verbindung mit der privaten 
Stichstraße nach Süden und der 
privaten Verkehrsfläche nach Osten 
ein Wenden für die entsprechenden 
Fahrzeuggrößen gut ermöglichen 
sollte. Der Abfallwirtschaftsbetrieb 
hat die Planung bestätigt. Gegenüber 
der heute nur durch vermutlich 
mehrmaliges Rückwärtsfahren be-
stehenden Situation wird der mit der 
jetzt festgesetzten Wendeanlage 
zukünftig ermöglichte Wendevorgang 
deutlich verbessert. 
 

Der Stellung-
nahme wird 
nicht gefolgt. 
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